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un ıhre Stellung in den Stadtgemeinden“. Er konstatiert Vorabend der Re-
Ormatıon einen recht hohen Anteil VO)  3 Bürgerkindern der städtischen Welt-

geistlichkeit und leitet daraus ab, „dafß der insgesamt friedliche und gemäßigte Ver-
auf der Reformationsdurchsetzung besonders uch aut die famıliire Verbindungvieler Geistlicher MmMIt dem Bürgertum un der Ratsschicht zurückzuführen 1sSt
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In seinem Kurzreterat 99.  1€ Auswirkungen der Retormation auf dıe städtische

Kırchenverfassung 1n Sachsen“ weIlst Karl-Heinz Blaschke den herausragendenVeränderungen in der staädtischen Gemeindekirchenorganisation 1Ne gemeiınsameTendenz nach Die se1it langem ach Ausdehnung ihrer Zuständigkeit strebenden
Stadtmagistrate haben die Auflösung der alten Kirchenordnung dazu benutzt, auch
den kirchlichen Bereich ihrer Herrschaft unterzuordnen. Solche reformatorischen
Veränderungen seijen „historisch fällig“ SCWESCH, insofern S1€e „einem Nachho be-
darf gegenüber der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung entsprachen“(S 166) Mırt seiner Vermutung, dafß die Reformation estimmten „inneren Ent-
wicklungsnotwendigkeiten“ des Stidtewesens (Diskussionsbericht 178) n-
SC sel, jefert Blaschke ıne der möglıchen Antworten autf die Frage nach
den Ursachen für die besondere Aftinität VO  } Stadt un Reformation.

In eiınem etzten Beıtrag untersucht Raıner Postel das relig1öse und csoziale Ver-
halten des Bürgertums 1n Hamburg nach der Eınführung der Reformation. Dabe:i
stellt eine CNSC Verbindung VO  3 Retormation bzw. evangelıschem Glauben un!:
soz1ıaler Fürsorge fest, wobei die Armenfürsorge ugleich Instrument relig1öserDiszıiplinierung der Almosenempfänger WAar.

Der ammelband schließt ab MmMIt einem VvVon Bernd Moeller vertaßten Diskus-
siıonsbericht, der die Themen der Diskussionen systematisch ordnend en-taßt. dabei Querbezüge zwıschen den einzelnen Beıiträgen herausarbeitet, Über-
einstimmungen., kontroverse Standpunkte un Forschungsdesiderate NnenNNtTt un:
insgesamt den überaus fruchtbaren Ertrag dieses 5Sympos1ions noch einmal profi-
DEr t.

Oberursel Sıgrid Jahns

Bekenntnis Z U Wahrheit. Aufsätze iber die Konkor-
e ] herausgegeben VonNn Sst Schöne. Martın Luther-Verlag.Neuendettelsau 19/8

Im Jahre 1980 konnte nıcht NUur das 450jährige Gedächtnis der Conftessio
Augustana, sondern auch das 400)jährige Gedächtnis des Konkordienbuches gefelertwerden. Eın wichtiger eıl darın 1St die 1M re 1577 fertiggestellte Konkordien-
tormel (FC}

„Bekenntnis ZUur Wahrheit“ 1St der gewidmet. Das Orwort 1sSt 388
Todestag Andreaes, den Januar 1978; unterzeichnet. Dieser spielte dıe
leitende Rolle be1 der Entstehung der Die Geschichte davon 1St sowohl denk-
würdıg als beklemmend. Zwischen den beiden streitenden Lagern entarteten die
Gegensätze derart, dafß die Gnesiolutheraner auf dem Wormser Religionsgesprächöffentlich den Philippisten das echt absprachen, sıch ZUur bekennen. Wenn
die protestantischen Fürsten nıicht eingegriffen hätten, waren die Philippisten VO
Augsburgischen Religi0nsfrieden ausgeschlossen worden.

s Iso türstliche Inıtiativen, da die Eintrachtsverhandlungen -standekamen. Zusammen MIt Andreae gelang den Melanchthonschülern
Chemnitz, Selnecker nd Chyträus un! dem sächsischen Kurfürsten das BergischeBuch hervorzubringen. Am Juni 1580 wurde CS schliefßlich als die Konkordien-formel ANSCHOMM! un 1n das Konkordienbuch eingegliedert. TIrotzdem da{fß die

n1ıe VO  3 allen lutherischen Kirchen anerkannt worden 1st. 1St ıcherlich die Be-
urteilgng richtig, daß S1e Z Bewahrung der konfessionellen Eıgenart des Luther-
tums beigetra hat Zu den lesenswertesten Beiträgen gehören die Autsätze VO  n
A Buchrü ber Sınn, 1e]1 und Problematik der F Von Sasse ber das
Abendmahl und Asendorf über die Christologie. Hıstorisch korrekt 1St derAutsatz VO Herausgeber ber die Konsekrationslehre der
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Wiıchtig 1St das Verständnis der unterschiedlichen Zwecke der und der
Die hatte zunächst die Theologen der römisch-katholischen Kırche als ihre
Gesprächspartner; die zielte dagegen 1b auf die Eınıgung den Luthera-
9 Die Frage, ob un! WI1e diese verinderten Voraussetzungen die Theolo 1e der

beeinflufßt hat, wiırd nıe VO  5 den Verfassern des „Bekenntnis ZUuUr Wa rheit“
gestellt. Statt dessen sınd sS$1e auf dıe Auslegung und Verteidigung der ein-verichtet. Sie erreichen nıe wne kritische ıstanz gegenüber dem Untersuchungs-gegenstand. Sıe stellen auch nıcht die Frage, ob die das lutherische rbe VO]  an
1530 weıtergeführt der verändert hat. Diese Kritiklosigkeit 1St die vornehmsteSchwäche dıeses un tfür sıch kenntnisreichen Buches., Eınıge Beispiele moögendıe Schwieri keiten beleuchten.

Der Au Satz Ernst ochs „Nıcht 1Ur eın Streit Worte“ behandelt den
drıtten Gebrauch des Gesetzes. Wıe bekannt 1St die herkömmliche Auffassungder Forschung, daß der tertius SS legis Luther tremd Wal, ber VO  ; Melanchthonun Calvin akzeptiert un: gelehrt wurde. Die Methode ochs 1St kırchengeschicht-lı  S- Er beschreibt den Streıit zwiıschen dem Phılippisten Abdıias Praetorius un demLutheraner Andreas Musculus. Ihre Diskussion berührte die Notwendigkeit der
u Werke un den Platz des Gesetzes 1mM Leben des Christen. Nıemand stellteden Zusammenhang zwischen Glauben und Werken 1 Frage, die Uneinigkeit galtder Motivıerung. Fındet INa  z} s1e 1n dem Gesetz der in de heiligen Geıist? Dadie den dritten Gebrauch des Gesetzes lehrt. lıegt die Vermutung nahe, da{fßdie Gedankengänge Melanchthons 1er aufgenommen WOrTrden sınd, wenn NıchAt
Lwa2 der Unterschied zwıschen Luther und Melanchthon mehr verbal als sachlich
WAarFr, Der Leser wird Ungewißheit verlassen. Der Vertasser SagtT, da{fß diedas Problem VO:  - Gesetz un: Evangelium mehr gestellt als da{fß S1e 6S gelöst hat

August Kımme behandelt die Anthropologie der Er charakterisiert S1e alseine iblisch fundierte Auslegung des Zzweıten Artikels der Unbestreitbar 1st
CS, da{fß die Gedankengänge VO  $ un Apol weiterführt, ber uch da{fß s1edur den arıstotelischen Substanzbegriff auf eine andere Spur hingeleitet wiırd,die das Bıld verändert. Weiıl die un! Apol VvVon der nominalistischen Frage-stellung ausgıngen, ob der Mensch MIt eigenen Kräften Ott ber alles lieben un:die Tatel des Gesetzes ertüllen kann, entwickelt die ine Lehre ber die
zerstorte Natur des Menschen, die weder klarmachend noch wıderspruchslos 1st.hne weıteres kann INa  ; nıcht die Anthropologie der un n-stellen. Der Vertasser bemerkt ebensowenig die eingetretene Verschiebung als dieimmanenten Spannungen der Lehre der

Eın gleichartiges Urteil MUu ber das Kapıtel der Rechtfertigung gefällt WEer-
den In Apol 4, erklärt Melanchthon. da{fß die Bibel VO  e} der Rechtfertigung auf
zweıerleij Weıse spricht, teils als Gerechterklärung (1ustum pronuntiarı), teils als
Gerechtmachung (1ustum efficı). Die Voraussetzung der torensischen Gerechterklä-
rung 1St die Gerechtmachung durch Glauben. In der 1St das Verhältnis
geke Die Veränderung des Verhältnisses zwischen Gerechtmachung un! Ge-
rechterklärung und die Betonung des forensischen eXtira nOS bedeutet mehr als 1Ur
ine ormale Veränderun Sıe bildet die Voraussetzung für die nachfolgendelutherische Orthodoxie.

Hartmut Günther macht 1m Artikel ber das Schriftverständnis der geltend,daß die auf die Schrift allein un: nıcht auf die Tradıtion Aut. Diese vereın-tachte These wird in den nachfolgenden Artikeln ber die Anthropologie und das
Abendmahl wiederlegt.Zusammenfassend kann DESAZT werden, da{f „Bekenntnis ZUr Wahrheit“ sehr
wertvolle Information ber die enthält. Die Darstellung 1St ber entwederapologetisch der unkritisch, dafß S1€e ıcht als Führer ın der gegenwärtıigen theo-logischen Lage hinreicht.
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